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aus Obigem ersehen, für Maschinenwerkstätteningenieure die practische
Ausbildung für ebenso wichtig, wenn nicht für wichtiger, als die
theoretische.

Mit obigen Ansichten bezwecke durchaus nicht in eine Polemik

zu treten, denn eine solche könnte man in's Unendliche in die Länge
ziehen.

Genehmigen Sie etc.

Chiavassa-Biella, 26. Juli 1885. W. Zuppinger, Ingenieur.

Miscellanea.
lieber den Häusereinsturz in Cöln, der in der politischen Presse

bereits ausführlich besprochen worden ist, wird dem „Centralblatt der

Bauverwaltung" Folgendes geschrieben: Am 24. Juli Mittags 12Y2 Uhr

erfolgte das Unglück,' und zwar so plötzlich und unerwartet, dass es

nur einigen an den Ausgängen sich aufhaltenden Personen gelang, sich

zu retten. Die eingestürzten Häuser liegen am Holzmarkt 75 und 77,
dem Rheinauhafen gegenüber, mögen etwa 150 Jahre alt sein und sind

von 70 bezw. 26 Personen bewohnt gewesen, von denen sich der grösste
Theil zur Zeit des Unglücks zu Hause befand und verschüttet wurde.
Das links belegene Haus des Wirthes Moll hat eine Frontlänge von etwa
10 m, das rechte, dem Wirthe Löllgen gehörige ist nur etwa 6 m lang.
Beide Häuser waren Giebelhäuser und hatten eine gemeinschaftliche
massive Grenzmauer, auf welcher die parallel den Fronten angeordneten

Balkenlagen mit je einem Ende auflagerten. Da massive Innenmauern

sonst nicht vorhanden gewesen, etwaige Fachwerkscheidewände aber
ihres Alters wegen als tragend wenig in Betracht kommen dürften, hat
die Grenzmauer etwa die Hälfte der Last der gesammten Balkenlagen
beider Häuser aufzunehmen gehabt. Das grössere Moll'sche Gebäudebestand

ausser dem Erdgeschoss noch aus einem Stockwerk und einem

ausgebauten Dachgeschoss, während das Löllgen'sche Haus ein Stockwerk

mehr, dafür aber niedrigere Stbckwerkshöhen hatte. Die Balkenlagen

griffen somit in verschiedenen Höhen in die Grenzwand ein, welche
auserdem noch als Stütze für beide Dachstühle diente. Das Holzwerk
des Moll'schen Hauses zeigt bedeutende Stärken, doch sind die Deckenbalken

an den Köpfen sehr stark verfault. Aus diesen} Grunde sind

auch die Balken eines Stockwerks an der Giebelmauer zwischen No. 73

und 75 bereits vor mehreren Jahren an ein längs der Mauer und quer
über die Balken gestrecktes Ueberzugsholz mittels eiserner Klammern

aufgehängt worden. Hieraus und aus dem Zustand des Holzes überhaupt
lässt sich Schliessen, dass mehrfach Senkungen der, wie erwähnt in
verschiedenen Höhen liegenden, Balkenlagen beider Häuser stattgefunden
haben, wodurch alsdann, ausser dem erheblichen senkrechten Druck,
wahrscheinlich auch noch Seitenschub auf die gemeinschaftliche Mauer

gekommen ist. Wie aus stehengebliebenen Resten im Erdgeschoss

ersichtlich, ist nun diese Mauer aus Tuffsteinen aufgeführt, welche
bekanntlich zu stark belasteten Constructionsfheilen nicht geeignet sind ;

auch ist an den Resten deutlich zu sehen, dass frühere Schäden durch

Ziegelstücke ausgeflickt sind. Der Einsturz dieser Mauer erfolgte, wie
ein Augenzeuge berichtet, zuerst; auch geht dies aus der Lage der

Balkenlagen nach dem Einsturz hervor. Die Balken waren auf der einen

Seite mit der Mauer herabgesunken, während die anderen Enden, aus

den Giebeln der Nachbarhäuser No. 73 und 79 herausgerissen, sich

schräg aufwärts an dieselben anlehnten. Diesem Umstände ist es wol
zuzuschreiben, dass von den Verschütteten glücklicherweise nur ein kleinerer

Theil erschlagen oder schwer verwundet ist. Die übergelehnten Balken

mit den daran befindlichen Fussböden boten einigen Schutz. Die
Annahme, dass die Fundamente der Grenzwand gewichen sind und dadurch

der Einsturz hervorgerufen sein' könnte, ist auszuschliessen, da die

Kellergewölbe beider Häuser trotz der bedeutenden herabgestürzten
Schuttmassen unversehrt geblieben sind. Doch ist es wol möglich, dass die

Festigkeit der Grenzmauer im Erdgeschoss durch die Hochwasser der

letzten Jahre gelitten hat. Die Aufräumungs- und Rettungsarbeiten wurden

mit grosser Aufopferung und Thatkraft von der städtischen Feuerwehr,
unterstützt durch Militärmannschäften, vorgenommen. Es boten sich

hierbei erhebliche Schwierigkeiten, da überhängende, mit Einsturz drohende

Mauerreste beseitigt werden mussten, während unten noch Verschüttete
in grosser Zahl zu retten waren. Dazu kam, dass das Rettungswerk
mehrmals durch in den Trümmern entstandene Brände unterbrochen
wurde. Bekanntlich treten derartige Unglücksfälle äusserst selten ohne

vorherige Anzeichen so plötzlich ein, dass die Bewohner nicht mehr im
Stande sind, wenigstens ihr nacktes Leben zu retten und es verlautet
auch bereits, dass Gerettete ausgesagt haben, derartige Anzeichen kurz
vor dem Zusammensturz bemerkt zu haben. Es ist jedoch anzunehmen,

dass sich auch früher schon in den fraglichen Häusern und besonders

an der eingestürzten Grenzwand Risse, Abfallen von Putz u. s. w.
gezeigt haben müssen. Ob dies der Fall gewesen und ob jemand durch

Fahrlässigkeit Schuld an dem Unglück trijgt, dies wird die Untersuchung
klarzustellen haben.

Honneur rendu à un technicien suisse. Nous apprenons qu'un
eminent, ingénieur suisse établi à Paris, M. Anatole Mallet, de Genève,
vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur à l'occasion de

la fête du 14 juillet. Sorti en 1855 de l'Ecole centrale des arts et
manufactures avec le second diplôme par ordre de mérite, M. Mallet a

coopéré aux travaux du canal de Suez et a dirigé quelque temps les

installations des ateliers de Port-Saïd et l'établissement des premières
dragues à vapeurs du canal. Il est l'auteur d'un procédé qui porte son

nom, pour la préparation industrielle de l'oxygène. Les principaux
travaux de M. Mallet se rapportent à l'application du système Compound
aux machines à vapeur marines et aux locomotives. Il a publié le
premier des notes détaillées à ce sujet et installé les premières
locomotives de ce système modifié, d'abord sur le chemin de fer de Bayonne
à Biarritz et à la suite sur diverses lignes en France, en Allemagne,
en Autriche, en Russie et en Turquie. Ces importants perfectionnements
lui avaient déjà mérité de nombreuses récompenses : le prix de mécanique
de la fondation Fourneyron de l'Académie des sciences de Paris et
plusieurs médailles à des expositions internationales. M. Mallet est depuis
quelques années membre du comité de l'importante Société des

ingénieurs civils, qui compte aujourd'hui près de deux mille sociétaires.

Necrologie.
t Hermann Sternberg. In Carlsruhe starb am 18. Juli der

Vorsteher der Ingenieur-Abtheilung der dortigen technischen Hochschule,
Oberbaurath Hermann Sternberg. H. Sternberg war am 27. December
1825 in Aachen geboren und hat seine Schulbildung am Realgymnasium
dieser Stadt genossen. Den technischen Studien zugeneigt, trat er im

Jahre 1842 in das Berliner Königl. Gewerbe-Institut ein, das er 1846
mit dem Reifezeugniss verliess. 1849 bestand er die preussische
Feldmesser- und Bauführer-Prüfung, war 1850-—53 beim Bau der Dirschauer
Weichselbrücke, 1853—54 bei der Cöln-Crefelder Eisenbahn, und 1854
bis 56 bei der Rheinischen Eisenbahn beschäftigt. Nach fortgesetztem
Studium in Berlin legte er 1859 die Baumeister-Prüfung ab. 1861

erhielt er einen Ruf an das Carlsruher PolytechnllBttm. an dem er bis an

sein Lebensende gewirkt hat, nur einmal nach Südrussland abberufen, um
die Eisenbahnüberbrückung mehrerer bedeutendet Ströme zu leiten. In
1868 ward er zum Oberbaurath ernannt. Sternberg war, so schreibt
das „Centralblatt der Bauverwaltung", dem wir diese Notizen entnehmen,
ein rechter Mann der Wissenschaft, der zu den Fortschritten derselben
innerhalb seines Gebietes ruhmvoll beigetragen hat. Und er war gleichzeitig

ein Mann des practischen Lebens, dessen den Fachleuten bekannte

Schöpfungen seinem Vaterlande zur Ehre gereichen. Im Angedenken
seiner zahlreichen Schüler aber wird er, der treue, selbstlose Lehrer,
für immer fortleben.

f Adolf Rudolf Holzhalb. Am 6. dieses Monates ist der Kunstmaler

und Professor A. R. Holzhalb in Zürich durch den Tod von
einem langjährigen Gehirnleiden erlöst worden. Er starb im Alter von
50 Jahren. Der Verstorbene war s. Z. Lehrer für Landschaftszeichnen
und -Malen am eidg. Polytechnikum.

Concurrenzen.
Schulhausbaute in Lausanne. Der Stadtrath von Lausanne schreibt

zur Erlangung von Plänen für ein Schulgebämde (Ecole supérieure pour
jeunes filles) in Lausanne eine Preisbewerbung aus. Verlangt werden:
Ein Situationsplan im Masstab 1 : 200, ferner Grundrisse sämmtlicher
Geschosse mit Einzeichnung des Mobiliars, ein Längs- und ein

Querschnitt, die nöthigen Ansichten, Alles im Masstab von 1 : 100. Die
Bausumme darf 300 000 Fr. nicht überschreiten. Das Preisgericht soll aus

einem Mitgliede des Gemeinderathes, als Präsident, einem Arzt und drei
Architecten bestehen. Die Namen der letzteren sind im Programm nicht

angegeben, weshalb wir bis zur Bekanntmachung derselben Zuwarten

empfehlen. Bezüglich der Bauleitung behält sich der Stadtrath volle
Freiheit vor. Termin 15. November 1885. Zur Preisverteilung sind

2500 Fr. ausgeworfen. Programme etc. können bezogen werden : Au
bureau de la direction des travaux de la ville de Lausanne.

Redaction: A. WALDNER
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